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Einbeziehungssatzung
„Gartenstraße 13“
in Schopfloch

1. Planerfordernis

Die Wohnbebauung an der Gartenstraße in Schopfloch ist auf Grundlage eines historischen Baulinienplanes

entstanden. Das Wohngebäude auf Flurstück Nr. 57 wurde auf dieser Basis bzw. auf Grundlage von § 34 Abs.

1 bis 3 genehmigt. 

In Ergänzung zum bestehenden Wohnhaus soll nun im Anschluss in südöstlicher Richtung auf demselben

Flurstück 57 eine zusätzliche Garage errichtet werden. Der Standort reicht über die dargestellte Siedlungs-

fläche des gültigen Flächennutzungsplanes 2030 des GVV-Dornstetten hinaus, ein Bebauungsplan für das

Plangebiet liegt nicht vor. 

Der betroffene Teilbereich für die geplante Garage, der bereits als Gartenfläche genutzt wird, soll deshalb

zur Klarstellung in den „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ mit einbezogen werden. Hierfür soll die  Ein-

beziehungssatzung „Gartenstraße 13“ aufgestellt werden und damit eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung sichergestellt werden.

2. Lage und räumlicher Geltungsbereich

2.1 Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet befindet sich in zentraler Ortslage und inmitten des Siedlungsbereichs von Schopfloch. Im

Norden und Westen grenzt es an innerörtliche Grünflächen. Im Süden wird es durch die Gartenstraße be-

grenzt. Im Süden und Westen schließt die Fläche an bestehende Wohnbebauung an. 

Abb. 2-1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelte Linie)

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 1



Einbeziehungssatzung
„Gartenstraße 13“
in Schopfloch

2.2 Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens mit einer Gesamtfläche von 0,158 ha beinhaltet

das Flurstück 57 i.T.

Die in den „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ einbezogene Fläche hat eine Größe von ca. 890 m².

Abb. 2-2: Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung „Gartenstraße 13“

Begründung zur Einbeziehungssatzung
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Einbeziehungssatzung
„Gartenstraße 13“
in Schopfloch

3. Verfahrensart

Das Verfahren wird auf Grundlage von § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB durchgeführt. Folgende Voraussetzungen

hierfür sind gegeben:

• das Vorhaben ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar;

• es besteht keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht;

• es bestehen keine Anhaltspunkte, dass dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-

zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes zu beachten sind.

Bei der Aufstellung der Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind die Vorschriften über die

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 entspre-

chend anzuwenden.

Begründung zur Einbeziehungssatzung
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Einbeziehungssatzung
„Gartenstraße 13“
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4. Bestehende Bauleitpläne und übergeordnete Planungen

Regionalplan Siedlung Bestand

Flächennutzungsplan Gemischte Bauflächen (Bestand), Grünflächen öffentlich und privat

Rechtskräftige Bebauungspläne nicht betroffen

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen

Naturschutzgebiete nicht betroffen

Besonders geschützte Biotope nicht betroffen

FFH-Mähwiese nicht betroffen

Biotopverbund / Wildtierkorridor nicht betroffen

Geschützter Streuobstbestand nicht betroffen

Natura2000 (FFH und Vogelschutzgebiete) nicht betroffen

UVP-pflichtiges Vorhaben nicht betroffen

Waldabstandsflächen nicht betroffen

Oberflächengewässer / Gewässerrand nicht betroffen

Wasserschutzgebiete
Festgesetztes Wasserschutzgebiet WSG SCHACHTBRUNNEN ZV WV
Haugenstein, WSG-Nr-Amt 237015, Zone III und IIIA

Überschwemmungsrisikogebiete (HQextrem / HQ100) nicht betroffen

Klassifizierte Straßen und Bahnlinien nicht betroffen

4.1 Übergeordnete Planungen

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 4

Abb. 4-1: Ausschnitt Regionalplan Abb. 4-2: Ausschnitt FNP 2030
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Im Regionalplan Nord-Schwarzwald von 2015 ist das Plangebiet als bestehende Siedlungsfläche dargestellt.

Im gültigen Flächennutzungsplan des GVV Dornstetten ist der Planbereich als bestehende Mischbaufläche

mit angrenzenden Grünflächen öffentlich und privat dargestellt.

4.2 Sonstige übergeordnete Planungen und Schutzgebiete

Das Plangebiet befindet sich außerdem im festgesetzten Wasserschutzgebiet WSG SCHACHTBRUNNEN ZV

WV Haugenstein mit Schutzzone III und III A. Die Schutzbestimmungen der Verordnung des Landratsamtes

Freudenstadt vom 07.01.2003 über die Festsetzung des Wasserschutzgebietes sind zu beachten. 

Sonstige übergeordnete Festsetzungen und Planungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen.

Begründung zur Einbeziehungssatzung
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Abb. 4-3: Ausschnitt LUBW-Kartendienst: 

Wasserschutzgebiet vom 01.04.2022
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5. Ziele und Zwecke der Planung

5.1 Ist-Situation im Plangebiet und in der Umgebung

Innerhalb des Plangebiets befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

 Wohnbebauung

 private Grünfläche - Hausgarten

In der direkten Umgebung befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

 Wohnnutzung

 landwirtschaftliche Grünflächen

 Verkehrsflächen

5.2 Grundsätzliche Zielsetzung

Mit der Ergänzungssatzung soll die bauordnungsrechtlichen Grundlage geschaffen werden um das Flurstück

57 in Teilen dem Innenbereich zuzuführen. Hierdurch soll der Bau einer Garage mit Zufahrt ermöglicht wer-

den und der komplette Geltungsbereich bauplanungsrechtlich gesichert werden.

6. Städtebauliche Konzeption

6.1 Äußere Erschließung

Das Flurstück wird über die vorhandene „Gartenstraße“ im  Süden erschlossen

6.2 Innere Erschließung

Da im Plangebiet lediglich eine Garage gebaut wird, können die bereits bestehende Erschließungsflächen

genutzt werden.

6.3 Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt über die bereits bestehenden Kanäle und

Leitungen.

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 6
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7. Umwelt- und Artenschutzbelange

7.1 Umweltbelange und Umweltbericht

Durch die Einbeziehung der Flächen in den Innenbereich wird keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet. Es

sind jedoch Aussagen über die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft bzw. über die Be-

troffenheit der Schutzgüter Biotope, Arten, Grund- und Oberflächenwasser, Klima, Landschaftsbild und Er-

holung sowie auf den Menschen zu treffen. Die Überprüfung erfolgt anhand nachfolgender Ausführungen:

Schutzgut 
und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblichkeit
und ggf.

vorgesehener
Ausgleich

biologische 
Vielfalt
- Biotope

Betroffen sind Hausgartenflächen mit 
Terrasse, Pavillon, Zierpflanzungen und 
Rasen mit einzelnen Obstbäumen in den 
Randbereichen
→ Biotopwert mittel bis gering

Errichtung einer weiteren Garage mit 
Zufahrt → zusätzliche Überbauung von 
ca. 80 m² im Bereich der Rasenflächen 
(Garage + Zufahrt)

wenig erheblich

→ Pflanzgebot 
für 2 hochst. 
Obstbäume

biologische 
Vielfalt
- Biotopver-
bund

Es sind keine Flächen des „Fachplans 
landesweiter Biotopverbund“ betroffen.

keine nicht 
erheblich

Boden Betroffen sind zum bereits anthropogen 
überformte Böden (Hausgarten mit Zufahrt, 
Terrasse und Pavillon sowie angrenzende 
Böschungen zum Bestand.

Verlust  (80 m²)  von  geringwertigen  an-
thropogen überformten Böden durch zu-
sätzliche Überbauung / Versiegelung

wenig erheblich

→ Herstellung 
der Zufahrten in
wasserdurch-
lässiger Be-
lagsausbildung
(Minimierung)

→ Pflanzgebot 
für 2 hochst. 
Obstbäume
(schutzgut-
übergreifender 
Ausgleich)

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 7
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Schutzgut 
und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblichkeit
und ggf.

vorgesehener
Ausgleich

Fläche /
Bilanzierung

Biotoptypen 

Bestand 

Bewertung 1 2 3

B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert 

P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2

 Bestand

60.60 Garten (alle Untertypen) Hausgarten, Bestand B - 6 - 12 6 (I) 890 5.340

Zwischensumme Bestand: 890 5.340

 Planung

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche Garage geplant, ca. Fläche P - 1 - 1 (I) 40 40

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz Zufahrt geplant, ca. Fläche P - 1 - 1 (I) 40 40

60.60 Garten (alle Untertypen) Hausgarten, Bestand B - 6 - 12 6 (I) 810 4.860

Zwischensumme Planung: 890 4.940

Bilanzwert vor dem Eingriff: 5.340 ÖP 100,0%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 4.940 ÖP 110,5%

verbleibendes Defizit / erzielter Überschuss -400 ÖP 10,5%

Eingriffsbewertung für das Schutzgut Boden:

 Bestand Planung

Gebäude Spalte 1 Spalte 2

40 m² Gebäude 1,00 4 0 0 100% 160 ÖP

810 m² priv. Grünfläche 1,00 4 1 4 0% 0 ÖP

40 m² Verkehrsflächen 1,00 4 0 0 100% 160 ÖP

Eingriffsfläche: 40 m² 810 m² 40 m² 890 m² Summe Eingriffsdefizit: -320 ÖP

Baulich beanspruchte 
bodenkundliche 

Einheiten/Nutzungen
(Bestand)

Eingriffsfläche in m² / 
geplante Nutzung geplante 

Nutzung 
Wert- 

verlust

Kompensations-
bedarf in ÖP
F x (Spalte 1- 

Spalte2) 

Wert-
stufe

Wert in ÖP
(Wertstufe x 4) Wert-

stufe

Wert in ÖP
(Wertstufe x 4)

private
Grünfläche

Verkehrs-
flächen

Ohne Bewertung
(anthropogen

überprägt)
(1) - 890 m²

Ausgleichsdefizit Schutzgut Biotope + Boden gesamt:  -720 ÖP

Ausgleichsfestsetzung: Pflanzung von 2 hochstämmigen Obstbäumen

Bilanzierung Ausgleichsfestsetzung:

45.30a P 4 - 8 - 8 (I) 960 ÖP
Ansatz: 2 Baum/Bäume    *    ([StU] 10 cm + [Zuwachs StU] 50 cm)

Einzelbäume – auf sehr gering bis geringwertigen 
Biotoptypen

Pflanzgebot hoch-
stämmiger Obstbaum

Das Gesamtdefizit in Höhe von 720 ÖP wird durch das festgesetzte Pflanzgebot vollständig ausgeglichen.

Oberflächen
wasser

nicht vorhanden keine nicht
erheblich

Grund-
wasser

der Planbereich befindet sich wie nahezu 
die gesamte Ortslage von Schopfloch in der 
Zone III des Wasserschutzgebietes  
Schachtbrunnen des ZV WV Haugenstein

Verlust der Grundwasserneubildung 
durch Garage und Zufahrt auf einer Flä-
che von ca. 80 m².
→ aufgrund der geringen Größe und der 
geplanten baulichen Nutzung ergeben 
sich hieraus keine erheblichen Beein-
trächtigungen für das Schutzgut.
Die Vorgaben der Wasserschutzgebiets-
verordnung sind zu beachten.

wenig
erheblich

→ Herstellung 
der Zufahrten in
wasserdurch-
lässiger Be-
lagsausbildung
(Minimierung)

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 8
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Schutzgut 
und 
Wirkfaktor

Bestand zu erwartende Auswirkungen
/ Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung

Erheblichkeit
und ggf.

vorgesehener
Ausgleich

Klima 
und Luft

Hausgartenfläche mit entsprechenden 
Nutzungen; aufgrund der sehr geringen 
Größe ohne Bedeutung für die 
lokalklimatischen Verhältnisse.

keine Auswirkungen auf die 
lokalklimatischen Verhältnisse

nicht
erheblich

Landschafts-
bild / 
Ortsbild

bestehende Wohnbebauung mit Hausgärten
in Innerortslage entlang der Gartenstraße 

Ergänzung der bestehenden Wohn-
bebauung um eine Garage mit Zufahrt 

nicht
erheblich

Erholung Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine öffentlichen Freizeit- und Erholungsein-
richtungen. Auch werden keine Wegeverbindungen tangiert oder beeinträchtigt, die als
Spazier-, Wander- oder Radwege von besonderer Bedeutung sind. Der Zugang zu den
angrenzenden Flächen sowie deren Nutzung wird nicht beeinträchtigt.

Kultur- und 
Sachgüter

Es sind keine Kulturgüter, wie Baudenkmale, archäologische Fundstellen, Kultur- und 
Bodendenkmäler, Geotope oder Böden mit einer besonderen Funktion als Archiv für 
die Natur- und Kulturgeschichte betroffen. Besondere Sachgüter sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht betroffen. 

keine

Mensch Zu beurteilen sind zu einem die möglichen Auswirkungen auf die zukünftigen Nutzer
des Plangebiets und zum anderen die Auswirkungen der geplanten baulichen Nutzung
auf die angrenzende Bebauung und deren Bewohner. 
Ein Verschlechterung in Bezug auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen so-
wohl für die Angrenzer als auch für die zukünftigen Nutzer im Vergleich zum derzeiti-
gen Bestand ist durch die Einbeziehung der Fläche in den Siedlungsbereich mit der ge-
planten Folgenutzung (Errichtung einer Garage) nicht zu erwarten. Auch ist nicht mit
erheblich zunehmenden Verkehrsbewegungen zu rechnen. 

nicht
erheblich

Wechsel-
wirkungen

Erhebliche Auswirkungen über die schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht 
ersichtlich. 

keine 
Auswirkungen

7.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass durch das Vorhaben kein Verstoß gegen § 44

Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird. Artenschutzrechtlich bestehen somit keine Bedenken gegen

die Planung.

CEF-/FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

 Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Ok-

tober, zulässig.

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 9
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8. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Die Zulässigkeit von Art und Maß der baulichen Nutzung werden nach § 34 BauGB innerhalb der im Zusam-

menhand bebauten Ortsteile geregelt. Eine Vorprägung durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Be-

reiches liegt vor. Nachdem im Umfeld Wohngebäude angrenzen, ist von einer entsprechend zulässigen künf-

tigen Nutzung auszugehen.

Die Zulässigkeit einzelner Bauvorhaben wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens geprüft. Aufgrund

des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags sowie zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft

werden Maßnahmen notwendig, welche als Festsetzungen im zeichnerischen Teil der Ergänzungssatzung

aufgenommen werden. 

Dabei handelt es sich um folgende Regelungen:

Boden- und Grundwasserschutz:

Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sind mit wasserdurchlässigen Materialien her-

zustellen (beispielsweise Fugenpflaster, Rasengitter).

Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes:

Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Okto-

ber, zulässig.

Weitere gesonderte textliche Festsetzungen zur Einbeziehungssatzung werden nicht getroffen.

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 10
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9. Anlagen

1. Habitat-Potenzial-Analyse vom 22.05.2023

Begründung zur Einbeziehungssatzung
Fassung vom 22.05.2023 Seite 11

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 22.05.2023 für die Sitzung am 29.06.2023

Bearbeiter:

Thomas Grözinger, Stefanie Agner

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Schopfloch, den ..……………….

……………………………………………………………..

Thomas Staubitzer (Bürgermeister)


	Begründung
	in Schopfloch
	Einbeziehungssatzung
	„Gartenstraße 13“
	1. Planerfordernis
	2. Lage und räumlicher Geltungsbereich
	2.1 Lage im Siedlungsgefüge
	2.2 Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung

	3. Verfahrensart
	4. Bestehende Bauleitpläne und übergeordnete Planungen
	4.1 Übergeordnete Planungen
	4.2 Sonstige übergeordnete Planungen und Schutzgebiete

	5. Ziele und Zwecke der Planung
	5.1 Ist-Situation im Plangebiet und in der Umgebung
	5.2 Grundsätzliche Zielsetzung

	6. Städtebauliche Konzeption
	6.1 Äußere Erschließung
	6.2 Innere Erschließung
	6.3 Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser

	7. Umwelt- und Artenschutzbelange
	7.1 Umweltbelange und Umweltbericht
	7.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

	8. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen
	9. Anlagen

